
Friedhofsgemeinde Vahlhausen 

Gebührenordnung 

Die gemäß § 16 der Satzung vom Vorstand in der Sitzung am 12. August 1972 beschlossene 
Gebührenordnung, letztmalig geändert durch Vorstandsbeschluss vom 30.Januar 2018, ist mit Wirkung vom 
01.Februar 2018 in folgender Fassung anzuwenden: 

I. Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern 

1.Die Nutzungsgebühr für das Recht auf Erlangung eines Ruheplatze (Erdbestattung/Urnenbeisetzung) 
beträgt: 

a) bei Einzelgräbern 

- für ein Erwachsenengrab 

- für ein Erwachsenengrab auf dem Rasenfeld 

- für eine zusätzliche Urne auf dem Erwachsenengrab auf dem Rasenfeld 

- für ein Kindergrab bis zum Alter von 3 Jahren 

- für ein anonymes Erwachsenengrab 

- für ein anonymes Kindergrab bis zum Alter von 3 Jahren 

b) bei Doppelgräbern 

- je GrabsteIle und Jahr der Ruhezeit 

c) bei Urnenbeisetzungen 

- je GrabsteIle 

- anonyme UrnengrabsteIle 

- auf dem Rasenfeld (Stein 45x35 cm, SSY sChwarz,lImpala/HalmstadtlOrion) 

- zweite Urne auf dem Rasenfeld 

Die Ruhezeit beträgt nach § 13 Satz 1 der Satzung einheitlich 30 Jahre. 

Bei Personen, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Bezirks der 
Friedhofsgemeinde Vahlhausen haben, wird ein Zuschlag von 100% der vorgenannten Gebühren 
erhoben. ( § 2 der Satzung). 

Der Zuschlag wird nicht erhoben: 

500,00 € 

900,00 € 

500,00 € 

200,00 € 

780,00 € 

325,00 € 

17,00 € 

210,00 € 

325,00 € 

500,00 € 

500,00 € 

bei Personen, die bis zu ihrer Aufnahme in ein Alters- oder Pflegeheim ihren ständigen Wohnsitz im Bezirk der 
Friedhofsgemeinde Vahlhausen haUen und bei Personen, die aus Altersgründen ihren Wohnsitz zu einem 
Angehörigen verlegen, der außerhalb der Friedhofsgemeinde wohnt, vorher aber ständig im Bezirk der 
Friedhofsgemeinde gewohnt haben. 
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2. Verlängerung der Ruhezeit 

Im Falle der Verlängerung der Ruhezeit findet § 19 der Satzung in der Fassung vom 18.05.2001 Anwendung 
mit der Maßgabe, dass: 

a) der Zeitraum der Ruhezeit-Verlängerung frei beantragt werden kann, längstens jedoch für weitere 30 Jahre; 

b) die doppelte Gebühr nur im Falle der Ruhezeit-Verlängerung bei Einzelgräber (Wahlgrab) erhoben wird; 

c) im Falle der Ruhezeit -Verlängerung bei Doppelgräbern (Wahlgrab) die Gebühr nach Abschnitt I 
Ziffer 1.Buchstaben b) bzw. c) zu entrichten sind. 

3. Übertragung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern 

Die Übertragung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern an Verwandte im Sinne des § 1589 BGB und an den 
Ehegatten ist zulässig. Sie ist dem Vorstand anzuzeigen und wird erst mit dessen Genehmigung wirksam. 

11. Leistungsgebühren 

1. Im Falle der Bestattung durch eine beauftragte Firma wird der Rechnungsbetrag in der 
Gebührenrechnung abgerechnet. 

2.GebÜhr für Grabausstattungen 
Für die Prüfung und Genehmigung der vorgelegten Anträge und Zeichnungen über 
den zur Aufstellung gelangenden Grabstein und die Erstellung der Einfassung wird 
folgende Gebühr erhoben: 

3.GebÜhr für Einebnung von Ruheplätzen nach Ablauf des Nutzungsrechts 
(Sondergebühr nach § 18 der Satzung). 

Für die Einebnung des Ruheplatzes nach Ablauf des Nutzungsrechts wird folgende 
Gebühr berechnet: 

Wahlgrab (Einzelgrab) 

Wahlgrab (Doppelgrab) 

Urnen auf dem Urnenfeld 

Diese Sondergebühr wird zusammen mit der Gebühr für das Nutzungsrecht erhoben. 

Bei Rückgabe vor Ablauf der Ruhezeit werden folgende Gebühren erhoben: 

Pflege (Rasenmähen) pro Jahr / Stelle bis zum Ablauf der Ruhezeit 

Pflege (Rasenmähen) eines Urnengrabes pro Jahr / Stelle bis zum Ablauf der Ruhezeit 

Die weiterhin genutzten GrabsteIlen müssen nach § 17 der Satzung hergerichtet und 
gepflegt werden. 

4. Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle 

Für die Benutzung der Leichenhalle im Bereich des Ev. Ref. Kichengemeinde Vahlhausen, 
die It. Vertrag der Friedhofsgemeinde zur Nutzung überlassen ist, zahlen Nutzungsberechtigte 

35,00 € 

55,00 € 

110,00 € 

30,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

(Wahlgrabinhaber) eine Gebühr je Bestattungsfall von 25,00 € 
Für Mitglieder wird keine Gebühr erhoben. 

5. Gebühr für Umbettungen: 
Bei Umbettung eines Sarges bzw. einer Urne 25,00 € 
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111. Bestattung auf Erbbegräbnissen der Mitglieder 

Anwendung findet ausschließlich § 12 Satz 2 der Satzung vom 26. Mai 1914. Für die Bestattung von 
Angehörigen wird bestimmt: 
Eltern, Schwiegereltern, außerhalb der Hausgemeinschaft lebenden Kindern und Geschwistern, die 
innerhalb des Bezirks der Friedhofsgemeinde Vahlhausen (§2 der Satzung) wohnen, kann ein Ruheplatz 
auf dem Erbbegräbnis zugewiesen werden. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben. 

Den vorgenannten Angehörigen, die außerhalb des Bezirks der Totenhofsgemeinde Vahlhausen (§2 der 
Satzung) wohnen, kann ebenfalls ein Ruheplatz auf dem Erbbegräbnis zugewiesen werden. In diesen 
Fällen ist als Kostenbeitrag die doppelte Gebühr nach Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe a) - c) zu entrichten. 
Bei Aufnahme "sonstiger Personen" entscheidet der Vorstand auf Antrag von Fall zu Fall. 
Als Kostenbeitrag wird erhoben: 
Wohnort des Verstorbenen 
innerhalb des Bezirks der Totenhofsgemeinde Vahlhausen die einfache Gebühr nach Abschnitt I Ziffer I, 
außerhalb des Bezirks die doppelte Gebühr nach Abschnitt I Ziffer 1. 

Detmold-Vahlhausen 30. Januar 2018 
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